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Stadt Pfullingen 
Stabsstelle Kultur und Tourismus 

Frau Sabine Hohloch  
Marktplatz 5 
72793 Pfullingen 

  
  

 
 

 
 
 

Antrag auf Erteilung  einer Erlaubnis zur Teilnahme am Krämermarkt in 
Pfullingen an folgenden Markttagen:           

 
 

Antrag auf Erteilung der Erlaubnis am Krämermarkt in Pfullingen an 

Markttagen Teilzunehmen 
 

Markttag 
Bewerbungsfrist (Eingang) 

Jahreszusage (alle 5 Märkte) 31.01.2024 

  29.02.2024 16.02.2024 

  18.04.2024 05.04.2024 

  13.06.2024 31.05.2024 

  26.09.2024 13.09.2024 

  21.11.2024 08.11.2024 

 
 
Name, Vorname/Firma 

 

Telefon-Nr. 

Anschrift 

 

E-Mail 

 
 

 

Stabsstelle 
Kultur und Tourismus 
      
 

Sabine Hohloch 
Leitung 
Rathaus I 
Marktplatz 5 
72793 Pfullingen 
 

 07121 7030-4100 

 07121 7030-1110 

@ sabine.hohloch@pfullingen.de 

 www.pfullingen.de 

AZ: 872.49 - 079735 
 

 

Stadt Pfullingen  Postfach 73 69  72786 Pfullingen 
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Warenangebot 

 

 

 

 

Verkaufseinrichtung  

Art:  Verkaufsstand Verkaufsanhänger Verkaufsfahrzeug 

Abmessungen (einschließlich Vordächer, Seitendächer, Schirmüberstände, Fahrerkabine usw.) 

____________ m Länge   ___________ m Breite/Tiefe ________ kg Gewicht  

Strombedarf 

 nein    ja       ja, Starkstrom 

 

Sonstiges: 

 

 

 

____________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin/des 
 Antragstellers 

 

 
Datenschutzhinweis nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Erlaubnis am Krämermarkt in 

Pfullingen erforderlich. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. 

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderliche Daten bereitzustellen. 

Sind Sie damit nicht einverstanden, kann Ihr Antrag nicht entgegen genommen werden und Sie 

erhalten damit keine Erlaubnis zur Teilnahme am Markt. 

 

Löschung der Daten: 

Die Daten werden nach Ablauf von 10 Jahren nach der letzten Teilnahme der Krämermärkte 

(jeweiliges Kalenderjahr) unnwiderruflich gelöscht. 

 

Rechtsgrundlage: 

Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung durch die Behörden ist überwiegend in § 4 

Landesdatenschutzgesetz (LDSG) in Verbindung mit der Satzung über die Regelung der Märkte 

der Stadt Pfullingen geregelt. 


